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Bekanntmachung 

 

Veröffentlichung von Angaben der Ratsmitglieder  
der Kreisstadt Steinfurt nach §§ 1 und 2 der Ehrenordnung des Rates der 
Kreisstadt Steinfurt i. V. m. § 7 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
Stand: 31.12.2022 
 

Name 
 

Beruf Mitgliedschaft/Funktion 

Agethen, Anna Rentnerin • Mitglied der SPD-Fraktion 
• Mitarbeit bei der Steinfurter Tafel  

Agethen, Heribert  Rentner • Mitglied der SPD-Fraktion 
• Leitung der Steinfurter Tafel  

Alfers, Sebastian Sachbearbeiter im 
öffentlichen Dienst  

• Stellv. Fraktionsvorsitzender der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

• Kommanditist Windpark Hollich-Sellen  
Alfers, Simone Angestellte bei einem 

Verwaltungsdienstleister 
• Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
• Kassiererin des OV Bündnis 90/Die Grünen  

Breilmann, Daniel Kaufmännischer 
Angestellter 

• Mitglied der CDU-Fraktion 
• Stellv. Vorsitzender der CDU Steinfurt 

Buck, Sebastian Lehrer • Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion 
Chilla, Dieter Realschulrektor a.D., 

Coach von 
Führungskräften in Schulen 

• Mitglied der CDU-Fraktion 
• Mitglied der Kreisgemeinschaft Ortelsburg   

Dankel, Dr. Reinhold Studiendirektor i.R. • Fraktionsvorsitzender der FWS-Fraktion 
Deiters, Annemarie Rentnerin • Mitglied der CDU-Fraktion  

• Mitglied des Kunstvereins Steinfurt e.V.  
• Mitglied der Kulturwerkstatt Altenberge e.V. 

und Horstmar 
Diekmann, Rudolf Rechtsanwalt • Mitglied der CDU-Fraktion 

• Stellv. Vorsitzender des Stadtverbandes der 
CDU Steinfurt 

• Stellv. Vorsitzender des Kreisvorstandes der 
Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU 

• Vorstandsmitglied des Bürgerbusvereins 
Steinfurt e.V.  

• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der 
Kreissparkasse Steinfurt  

• Mitglied des Verwaltungsrates der 
Kreissparkasse Steinfurt 

• Mitglied des Haupt- und Bilanzausschusses 
der Kreissparkasse Steinfurt 

• Stellv. Vorsitzender des Beirates der 
Kulturstiftung der Kreissparkasse Steinfurt 

• Mitglied des Kreistages des Kreises Steinfurt, 
sowie des Rechnungsprüfungsausschusses, 
des Wahlprüfungsausschusses,  
des Ausschusses für Wirtschaft, Bauen, 
Verkehr, Wohnen und Digitales,  
der Gesellschafterversammlung zur 
Förderung gemeinnütziger Zwecke,  
der Gesellschafterversammlung der 
Wirtschaftsförderungs- und 
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Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH  
• Stellv. Mitglied des Polizeibeirates, 

des Wahlausschusses, 
des Ausschusses für Gesundheit und 
Bevölkerungsschutz 

• Vorstand des energieland2050 e.V.  
Engberding, Peter Rentner • Mitglied der FWS-Fraktion 

• Kommanditist der Bürgerwindpark Hollich 
Sellen GmbH & Co. KG 

• Mitglied der Bürger-Energie-Genossenschaft 
Steinfurt 

Epker, Harald Straßenwärtermeister, 
Landwirt 

• Mitglied der FDP-Fraktion 
• Vorstandsmitglied (Beisitzer) des 

Landwirtschaftlichen Ortsvereins  
Ewering, Jonas Nils Sachbearbeiter im Verkauf • Mitglied der GAL-Fraktion 

• Vorstandsmitglied der GAL Steinfurt 
• Vorstandsmitglied des NRW-

Floorballverbandes 
• Vorstandsmitglied des FSV Steinfurt e.V. 

Franke, Christian Wohnstättenleiter in der 
Eingliederungshilfe 

• Fraktionsvorsitzender der GAL-Fraktion 

Freitag, Michael Steuerfachangestellter • Mitglied der CDU-Fraktion 
• Mitglied im Borghorster Fußballclub 

1911/1924 e.V. 
Frenker, Werner Pensionär • Mitglied der CDU-Fraktion 

• Vorstandsmitglied der CDU 
Furchert, Martina Rentnerin • Mitglied der SPD-Fraktion 
Gromotka, Günther Pensionär • Mitglied der CDU-Fraktion 

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Steinfurt GmbH 

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
StEIn GmbH 

• Stellv. Kreisvorsitzender (Kreis Steinfurt) der 
CDA 

• Stellv. Bezirksvorsitzender (Münsterland) der 
CDA 

Güngördü, Oguzhan Gesetzlicher Betreuer 
(freiberuflich), 
Versicherungsvermittler 

• Mitglied der FDP-Fraktion 
• Kassenwart des Fördervereins AWO Kita 

Borghorst 
Hageböck, Norbert Angestellter bei der AWO • Stellv. Fraktionsvorsitzender der FWS-

Fraktion  
• Vorstandsmitglied des Fördervereins 

Krankenhaus Steinfurt  
Hahn, Hans Günter Rentner • Mitglied der CDU-Fraktion 

• Erster stellv. Bürgermeister 
• Gesellschafter der Fa. Hahn 

Immobilieverwaltungs-GmbH 
Hardebusch, Angelika Rentnerin • Mitglied der SPD-Fraktion 

• Vorstandsmitglied der SPD Steinfurt  
Hardebusch, Michael Rentner • Mitglied der SPD-Fraktion 

• Vorstandsmitglied der SPD Steinfurt  
• Mitglied der WertArbeit Steinfurt gGmbH 
• Mitglied des Verwaltungsrates des 

Jobcenters des Kreises Steinfurt  
• Vorstandsmitglied des terra nova e.V. 
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• Vorstandsmitglied des Der Paritätische Kreis 
Steinfurt 

• Vorstandsmitglied des BVB Fans Steinfurt 
e.V.  

Howe-König, Ralf-
Günther 

Rentner • Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
• Abteilungsleiter der Bouleabteilung des 

Breitensports Burgsteinfurt 
Jürgens, Hans-Dieter Pensionär 

 
• Mitglied der CDU-Fraktion 
• Stellv. Vorsitzender des Fördervereins 

Stadion Liedekerker Straße  
Kannen, Ludger Lehrer a.D. • Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen 
Kerkhoff, Norbert Vertriebsleiter  • Mitglied der CDU-Fraktion 

• Mitglied des Fördervereins Stadion 
Liedekerker Straße 

König, Karin Pensionärin • Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
• Zweite stellv. Bürgermeisterin 
• Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft des Kreisverbandes Steinfurt  
• Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft des Landesverbandes NRW  
• Obfrau für Ruheständler 
• Mitglied des Ausschusses für Ruheständler 

König, Kim Gesundheits- und Kranken-
pflegerin, Klinische 
Linguistin 
(Sprachtherapeutin) 

• Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Kotes, Martin Serviceleiter • Mitglied der FDP-Fraktion 
• Mitglied des Zweckverbandes Mobilität 

Münsterland (ZVM) 
Kunz, Kai Kaufm. Angestellter • Stellv. Fraktionsvorsitzender der FDP-

Fraktion 
• Stellv. Aufsichtsratsmitglied der 

Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH  
• Mitglied des Verwaltungsrates des 

Jobcenters des Kreises Steinfurt  
• Kommanditist der Bürgerwindpark Hollich 

Sellen GmbH & Co. KG  
Lewandowski, Kurt Ruhestandsbeamter • Mitglied der FWS-Fraktion 

• Schriftführer der FWS 
Libutzki, Dieter Aushilfsfahrer, 

selbstständiger 
Dienstleister 

• Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
• Fahrer beim Bürgerbus Steinfurt e.V.  
• Mitglied der Bürger-Energie-Genossenschaft 

Steinfurt  
Ludwigs, Stefan Versicherungsfachwirt, 

Direktionsbevollmächtigter  
• Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion 

Müller, Frank Beschäftigter an einer 
Hochschule  

• Stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion 
• Mitglied des SPD Ortsvereins Steinfurt  

Müller, Gerald Diplom Geograph • Mitglied der GAL-Fraktion 
• Vorstandsmitglied des GAL Stadtverbandes 

Neumann, Andreas Einzelhandelskaufmann • Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
• Aufsichtsratsmitglied der KEB Holding AG  
• Mitglied des Kreistages  
• Mitglied der Landschaftsversammlung 

Westfalen-Lippe 
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• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
LWL-Kulturstiftung  

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
ARDEY-Verlag GmbH Münster  

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
Westfälisch-Lippischen-
Vermögensgesellschaft mbH WLV  

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
Westfälisch-Lippischen-
Förderungsgesellschaft mbH WLFV  

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
Selbstständiges Wohnen gGmbH SeWo  

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
LWL-Sozialstiftung gGmbH 

• Mitglied des Verwaltungsrates des 
Jobcenters des Kreises Steinfurt  

• Ehrenamtlicher Richter am 
Verwaltungsgericht Münster 

• Mitglied des Rates der Gemeinden und 
Regionen Europas RGRE 

Niehus, Gebhard Dipl.- Ing 
Nachrichtentechnik 

• Stellv. Fraktionsvorsitzender der GAL-
Fraktion 

Nimbach, Jörg Beamter,  
selbstständiger 
Werbetechniker 

• Mitglied der CDU-Fraktion 
• Beisitzer des Fördervereins Stadion 
• Stellv. Vorsitzender der CDU Steinfurt 

Oletti, Lucas Mitarbeiter im 
Vertriebsinnendienst / 
Vertrieb E-Commerce 

• Mitglied der SPD-Fraktion  
• Vorstandsmitglied (Beisitzer) der SPD 

Steinfurt 
• Vorsitzender der Verwaltung des FC Bayern 

Fanclub Steinfurt-Fanatics `93 
• Mitglied bei ver.di 
• Mitglied der Wilmsberger 

Schützengesellschaft 
• Mitglied der Vorstädter Schützen Borghorst 

Otterbeck, Waltrud Rentnerin • Mitglied der SPD-Fraktion 
Palstring, Holger Unternehmer • Mitglied der CDU-Fraktion 

• Mitglied der Vertreterversammlung der 
Volksbank Münsterland eG  

• Kreisvorsitzender der MIT im Kreis Steinfurt  
• Mitglied des Lions Club Steinfurt  
• Mitglied des SMarT e.V.  
• Geschäftsführer der Palstring GmbH & Co. 

KG 
• Geschäftsführer der Palstring Verwaltungs-

GmbH 
• Geschäftsführer der Komplementärin der 

Palstring Immobilien GmbH & Co. KG 
• Geschäftsführer der Komplementärin der 

Palstring Wohnraum GmbH & Co. KG 
Posingies, Rolf George Rentner • Mitglied der CDU-Fraktion 

• Vorsitzender der Gesellschafter-
versammlung der StEIn GmbH 

Röschenkämper, Jan Beamter • Mitglied der CDU-Fraktion 
Saatjohann, Jana Niedergelassene 

Zahnärztin 
• Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
• Gewähltes Mitglied der Kammerversammlung 

der Zahnärztekammer Westfalen Lippe 
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(Legislativperiode 2020-2025) 
Schreiber, Claudia Sachbearbeiterin in der 

Logistikbranche 
• Mitglied der SPD-Fraktion 
• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 

Stadtwerke Steinfurt GmbH 
• Schriftführerin des SMarT e.V.  
• In-Gang-Setzerin des Netzwerks Selbsthilfe 

und Ehrenamt, Kreis Steinfurt  
Schumacher, Arnold Pensionär • Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Schwarte, Günther Rentner • Mitglied der CDU-Fraktion 

• Mitglied der Werbegemeinschaft Burgsteinfurt 
• Mitglied des Fördervereins Stadion 

Schwietert, André Gebietsleiter im 
Pharmazeutischen 
Großhandel 

• Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU-
Fraktion 

Sender, Natali Angestellte im ö.D. • Mitglied der FWS-Fraktion 
Stegemann, Horst Schlosser,  

Nebenerwerbslandwirt 
• Mitglied der CDU-Fraktion 
• Mitglied der Schützengesellschaft Hollich 
• Mitglied des Fördervereins HBK  

Stegemann, Ralf Geschäftsstellenleiter 
Versicherung 

• Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU-
Fraktion 

• Kommanditist der Windkraft Dumte GmbH & 
Co. KG 

• Kommanditist der Bürgerwindpark Hollich 
Sellen GmbH & Co. KG  

Teller, Doris Rentnerin • Mitglied der CDU-Fraktion 
Voges, Alfred Versicherungskaufmann • Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion 

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Steinfurt GmbH 

• Mitglied der Gesellschafterversammlung der 
StEIn GmbH 

• Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der 
Stadtwerke Steinfurt GmbH  

• Vorstandsmitglied der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik im Kreis 
Steinfurt  

 
Steinfurt, 17.03.2023 
Kreisstadt Steinfurt  
Die Bürgermeisterin  
Az.: I/10/Bur  
 
 
gez. 
Claudia Bögel-Hoyer 
Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung 

 

Satzung  
über die Erhebung von Gebühren für die Wochenmärkte,  
Jahrmärkte (Krammärkte) und Volksfeste (Kirmessen) 
der Kreisstadt Steinfurt vom 13.04.2023 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.04.2022 (GV NRW S. 490) und den §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.10.1969 (GV 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2022 (GV NRW S. 1063) sowie des § 3 
der Satzung über die Wochenmärkte, Jahrmärkte (Krammärkte) und Volksfeste (Kirmessen) der 
Stadt Steinfurt vom 31.03.2004 hat der Rat der Stadt Steinfurt am 28.03.2023 für das Gebiet der 
Stadt Steinfurt folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Plätze der Stadt Steinfurt zum Feilbieten von 
Waren oder zum Darbieten von Leistungen auf den Wochenmärkten, Krammärkten und 
Kirmessen werden Gebühren erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab, Gebührensätze 

 
(1) Die Gebühr beträgt für jeden Tag der Benutzung: 
 
I. Wochenmärkte 
für eine Verkaufsstelle (Verkaufsstand und Platz 
für Lagerung von Waren) pro angefangenen lfdm   1,00 € 
mindestens jedoch   5,00 € 
 
II. Krammärkte 
für eine Verkaufsstelle (Verkaufsstand und Platz 
für Lagerung von Waren) pro angefangenen lfdm   2,00 € 
mindestens jedoch  10,00 € 
 
III. Kirmes 
a) für Verlosungs-, Glücksspiel und sonstige  

Ausspielungsgeschäfte    2,00 €/ m² 
mindestens jedoch  10,00 € 

 
b) Imbiss, Ausschank    3,00 €/ m² 

mindestens jedoch  15,00 € 
 
c) Alle übrigen Stände und Geschäfte bis 20 m² =    2,00 €/ m² 

     21 bis 50 m² =    1,30 €/ m² 
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     über 50 m² =    0,70 €/ m²  

        mindestens jedoch   10,00 € 
 
d) Kindergeschäfte zahlen 80 % des errechneten Standgeldes. 
 
(2) Die Gebühr muss auch dann entrichtet werden, wenn der Standplatz nicht während der 
ganzen Veranstaltungszeit benutzt wird. 
 
(3) Für die Berechnung der Gebühren ist die tatsächlich in Anspruch genommene Fläche 
maßgebend. Es wird auf volle m² und die Gebühr auf volle Euro-Beträge aufgerundet. 
 
(4) Für alle Stände, die eine Stromversorgung benötigen, wird eine Gebühr von 1,50 € pro 
Anschluss pro Tag erhoben. Darüber hinaus erfolgt eine Abrechnung pro verbrauchte 
Kilowattstunde entsprechend der in Rechnung gestellten Strompreise des 
Energieversorgungsunternehmens einschließlich der Umsatzsteuer.  
 
 

§ 3 
Entstehung, Gebührenschuldner 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit Zuweisung des Standplatzes. 
 
(2) Gebührenschuldner ist der Standplatzinhaber. 
 
(3) Wird der Standplatz von mehreren gemeinschaftlich genutzt, haften diese als 
Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
Fälligkeit, Zahlung 

 
(1) Für Wochenmärkte sind die durch schriftlichen Bescheid festgesetzten Gebühren spätestens 
bis zum 15. eines jeden Monats zu entrichten. Wer den zugewiesenen Standplatz verspätet oder 
nur teilweise in Anspruch nimmt oder vorzeitig räumt oder die Nichtteilnahme an der 
Marktveranstaltung nicht spätestens vor Beginn der Veranstaltung dem Beauftragten der 
Marktverwaltung (Fachdienst Recht, Sicherheit und Ordnung) mitteilt, hat keinen Anspruch auf 
Ermäßigung oder Erstattung der Gebühr. Für Standplätze auf den Wochenmärkten, die jeweils für 
einen bestimmten Markttag zugewiesen werden, sind die Gebühren ohne förmlichen Bescheid im 
Voraus an den Beauftragten der Marktverwaltung vor Ort zu entrichten. Über den gezahlten Betrag 
wird eine Quittung ausgestellt.  
 
(2) Bei Kirmessen ist die Gebühr nach Erteilung der Standplatzzusage spätestens einen Monat vor 
Beginn der jeweiligen Veranstaltung zu entrichten. Die Gebühr wird mittels eines separaten 
Gebührenbescheides geltend gemacht. In dem Gebührenbescheid kann ein anderer 
Fälligkeitstermin bestimmt werden. Für kurzfristig vor Beginn der Veranstaltung mündlich oder 
schriftlich zugelassene Beschicker gelten im Übrigen die Bestimmungen des Absatzes 1 Satz 2 
sinngemäß. Rückständige Gebühren werden im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben. 
 
(3) Die Bürgermeisterin kann die Gebühr in besonders gearteten Fällen aus Billigkeitsgründen 
ganz oder teilweise erlassen. 
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§ 5 

Inkrafttreten 
 
Diese Gebührensatzung tritt am 01.06.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung von Marktstandsgebühren in der Stadt Steinfurt vom 16.12.2016 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Steinfurt, 03.04.2023 
Az.: 20 12 13 / Re 
 
 
gez. Michael Schell 
Erster Beigeordneter 
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Bekanntmachung 

 

Gebührensatzung  
für Leistungen des Standesamtes  
der Stadt Steinfurt  
vom 13.04.2023 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 23.08.1999 (GV NRW 1999 S. 524) und der §§ 1,2,4 und 5 des 
Kommunalabgabengesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NW 1969 S. 712) in den bei Erlass dieser Satzung jeweils gültigen Fassungen, hat der Rat der 
Stadt Steinfurt in seiner Sitzung am 28.03.2023 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich dieser Satzung umfasst die standesamtlichen Amtshandlungen nach dem 
Personenstandsgesetz (PStG) und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften. 

 

§ 2 

Höhe der Gebühr 

Die Höhe der Gebühren ist nach dem Gebührentarif gemäß Anlage zu bemessen, der Bestandteil 
dieser Satzung ist. 

Bei mehreren, nebeneinander vorzunehmenden gebührenpflichtigen Handlungen werden die 
Gebühren einzeln nach dem in Betracht kommenden Gebührentarif erhoben. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige, Haftung 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer die Leistung selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm 
zuzurechnen ist, beantragt hat oder wer durch sie unmittelbar begünstigt wird. 

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 4 

Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühr wird mit der Erbringung der Leistung fällig. Eines förmlichen Bescheides bedarf 
es nicht. 

(2) Die Vornahme einer Leistung kann von einer Vorauszahlung der Gebühr abhängig gemacht 
werden. 
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§ 5 

Inkrafttreten 

Die Gebührensatzung tritt am Tag nach der Bekanntgabe in Kraft. 
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Anlage 

Gebührentarif des Standesamtes Steinfurt 

Tarifnummer Gegenstand Gebühr in € 
1. Eheschließungen  

a) Prüfung der Ehevoraussetzungen bei einer Anmeldung der 
Eheschließung 50,00 

b) Prüfung der Ehevoraussetzungen, wenn ausländisches 
Recht zu beachten ist 80,00 

c) Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses 50,00 bzw. 80,00 

d) Vornahme der Eheschließung durch ein anderes als das für 
die Anmeldung zuständige Standesamt 50,00 

e) Vornahme der Eheschließung außerhalb der üblichen 
Öffnungszeiten 75,00 

f) Vornahme der Eheschließung außerhalb der Amtsräume 85,00 
2. Namensrechtliche Erklärungen  

a) 
Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, 
Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung 
aufgrund von familienrechtlichen Vorschriften 

30,00 

b) Beurkundung einer Erklärung zur Neubestimmung der 
Reihenfolge der Vornamen 30,00 

c) 
Beurkundung einer Erklärung zur Geschlechtsangabe und 
Vornamensführung bei Personen mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung 

30,00 

d) Bescheinigung über die Namensänderung 12,00 
3. Sonstige Amtshandlungen  

a) Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung oder 
einer Geburt nach §§ 34 bis 36 PStG 60,00 

b) Nachträgliche Beurkundung eines Sterbefalls nach § 36 
PStG 21,00 

c) Aufnahme einer Niederschrift über eine eidesstattliche 
Versicherung 21,00 

d) Erteilung einer beglaubigten Abschrift oder eines 
Auszuges aus einem Personenstandsregister 14,00 

e) Erteilung einer Personenstandsurkunde 14,00 

f) 

Für ein zweites oder jedes weitere Exemplar einer 
Personenstandsurkunde, einer Abschrift oder eines 
Auszugs, wenn es gleichzeitig beantragt wird und in einem 
Arbeitsgang hergestellt wird 

7,00 

g) Auskunft aus einem Personenstandsregister 10,00 
h) Auskunft aus einer oder Einsicht in eine Sammelakte 12,00 
i) Suchen eines Eintrages je nach Aufwand 25,00-80,00 

j) 

Aufnahme eines Antrages für die Durchführung des 
Verfahrens zur Anerkennung ausländischer 
Entscheidungen in Ehesachen durch die 
Landesjustizverwaltung 

50,00 

k) Porto je nach Aufwand 2,00 - 6,00 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit gültigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der 
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung 
und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Steinfurt, 03.04.2023 
Az.: 20 / Re 
 
 
gez. Michael Schell 
Erster Beigeordneter 
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Bekanntmachung 

 

Bebauungsplan Nr. 16c "Kirchplatz / Breulstraße" 
- 1. Änderung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Borghorst 
hier: Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) Baugesetzbuch  
         (BauGB) in der Zeit vom 21.04.2023 bis 22.05.2023 
 
Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 09.02.2023 beschlossen, den Entwurf zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16c gemäß § 3 (2) BauGB mit der zugehörigen 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen und 
Stellungnahmen öffentlich auszulegen. 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16c ist aus den als Anlage 
beigefügten Kartenausschnitten ersichtlich.  
 
Gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) liegen der Planentwurf mit Begründung (einschließlich 
Umweltbericht) sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 

 

in der Zeit vom 21.04.2023 bis zum 22.05.2023 (einschließlich) 

 
während der Dienststunden im Foyer des Rathauses bzw. Zimmer 238 bis 240, II. Obergeschoss, 
Emsdettener Straße 40, 48565 Steinfurt, Stadtteil Borghorst, zur Einsichtnahme für die 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Kinder und Jugendliche aus. Jedermann hat die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  
 
Der Umweltbericht bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein 
anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes 
angemessenerweise verlangt werden kann. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind verfügbar und liegen ebenfalls 
öffentlich aus: 
- Umweltbericht vom 11.10.2022 mit einer Beschreibung und Bewertung der erheblichen 

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung ermittelt wurden mit Kenntnissen zu den 
umweltrelevanten Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Mensch und seine Gesundheit, Kultur- und 
Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen vor und nach der Maßnahmenrealisierung und 
die Erläuterung der beabsichtigten Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen 

- Schalltechnische Untersuchung des Planungsbüros für Lärmschutz Altenberge, Münster, Stand: 
Dezember 2010, mit Aussagen zu den zu erwartenden Lärmbelastungen 
 

- Karte der schutzwürdigen Böden (Geologischer Dienst NRW). 

Die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen folgender Behörden: 
- Kreis Steinfurt, Stellungnahme vom 28.11.2022 mit Informationen zu den Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Bereiche Naturschutz und Landschaftspflege, Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz, Abfallwirtschaft 

- LWL – Denkmalpflege vom 30.11.2022, LWL – Archäologie vom 07.11.2022 sowie der Unteren 
Denkmalbehörde der Stadt Steinfurt vom 01.12.2022 mit Aussagen und Hinweisen zum 
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
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Auf folgende Arten verfügbarer Umweltinformationen zum Schutzgut Boden wird außerdem 
hingewiesen: 
- Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten / Verzeichnis über schädliche   

Bodenveränderungen und Verdachtsflächen des Kreises Steinfurt, 
Anregungen können während der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung, Fachdienst 
Stadtplanung, Zimmer 238 bis 240, zum Beispiel per E-Mail, schriftlich oder mündlich zu Protokoll 
vorgebracht werden. Nach Ablauf dieser Frist abgegebene Stellungnahmen können gemäß 
§ 4a (6) BauGB i.V.m. § 3 (2) Satz 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. 

Gemäß § 4a (4) BauGB ist ergänzend zu der vorgenannten Beteiligung der Öffentlichkeit auch 
eine Einsichtnahme in die o. a. Unterlagen auf der Homepage der Kreisstadt Steinfurt unter der 
Adresse www.steinfurt.de, „Aktuelle Bauleitplanverfahren“, möglich. 

Übereinstimmungsbestätigung:  
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 09.02.2023 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist. 

Bekanntmachungsanordnung:  
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt 
Steinfurt vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in den jeweils aktuell gültigen Fassungen, 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Kreisstadt Steinfurt, 05.04.2023 
Die Bürgermeisterin 
Az.: III/61-sb 
 
 
In Vertretung 
 
gez. Schell 
Erster Beigeordneter 
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Bekanntmachung 

 

Bebauungsplan Nr. 73 "Dumter Schule" 
- Aufstellung der Kreisstadt Steinfurt, Stadtteil Borghorst 
hier: Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) Baugesetzbuch 
         (BauGB) in der Zeit vom 21.04.2023 bis 22.05.2023 
 
Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossen, den Entwurf zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 gemäß § 3 (2) BauGB mit der zugehörigen Begründung 
und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen 
öffentlich auszulegen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 73 ist aus den als Anlage beigefügten 
Kartenausschnitten ersichtlich.  
 
Gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) liegen der Planentwurf mit Begründung (einschließlich 
Umweltbericht) sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 

 

in der Zeit vom 21.04.2023 bis zum 22.05.2023 (einschließlich) 

 
während der Dienststunden im Foyer des Rathauses bzw. Zimmer 238 bis 240, II. Obergeschoss, 
Emsdettener Straße 40, 48565 Steinfurt, Stadtteil Borghorst, zur Einsichtnahme für die 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Kinder und Jugendliche aus. Jedermann hat die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  
 
Der Umweltbericht bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein 
anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes 
angemessenerweise verlangt werden kann. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind verfügbar und liegen ebenfalls 
öffentlich aus: 
- Umweltbericht, aufgestellt durch das Büro arbeitsgruppe raum & umwelt, Münster, vom 

24.09.2022, mit einer Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die 
in der Umweltprüfung ermittelt wurden mit Kenntnissen zu den umweltrelevanten 
Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima 
und Luft, Landschaft, Mensch und seine Gesundheit, Kultur- und Sachgüter sowie 
deren Wechselwirkungen vor und nach der Maßnahmenrealisierung und die Erläuterung der 
beabsichtigten Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

- Artenschutzvorprüfung des Büros arbeitsgruppe raum & umwelt, Münster, vom 24.09.2022 mit 
Aussagen zu planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten 

- Schalltechnische Untersuchung des Planungsbüros für Lärmschutz Altenberge, Senden, 
Stand: Oktober 2022, mit Aussagen zu den zu erwartenden Lärmbelastungen 

 
- Karte der schutzwürdigen Böden (Geologischer Dienst NRW). 

Die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen folgender Behörden: 
- Kreis Steinfurt, Stellungnahme vom 07.03.2023 mit Informationen zu den Auswirkungen des 

Vorhabens auf Naturschutz und Landschaftspflege 
- Bezirksregierung Münster, Dezernat 54, vom 07.03.2023 mit Hinweisen zum Schutz des 

Grundwassers / Gewässer 
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Auf folgende Arten verfügbarer Umweltinformationen zum Schutzgut Boden wird außerdem 
hingewiesen: 
- Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten / Verzeichnis über schädliche   

Bodenveränderungen und Verdachtsflächen des Kreises Steinfurt, 
Anregungen können während der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung, Fachdienst 
Stadtplanung, Zimmer 238 bis 240, zum Beispiel per E-Mail, schriftlich oder mündlich zu Protokoll 
vorgebracht werden. Nach Ablauf dieser Frist abgegebene Stellungnahmen können gemäß 
§ 4a (6) BauGB i.V.m. § 3 (2) Satz 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. 

Gemäß § 4a (4) BauGB ist ergänzend zu der vorgenannten Beteiligung der Öffentlichkeit auch 
eine Einsichtnahme in die o. a. Unterlagen auf der Homepage der Kreisstadt Steinfurt unter der 
Adresse www.steinfurt.de, „Aktuelle Bauleitplanverfahren“, möglich. 

Übereinstimmungsbestätigung:  
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 28.03.2023 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist. 

Bekanntmachungsanordnung:  
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt 
Steinfurt vom 28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in den jeweils aktuell gültigen Fassungen, 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Kreisstadt Steinfurt, 05.04.2023 
Die Bürgermeisterin 
Az.: III/61-sb 
 
 
In Vertretung 
 
gez. Schell 
Erster Beigeordneter 
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Bekanntmachung 

 

Gestaltungssatzung der Kreisstadt Steinfurt für den historischen Stadtkern 
von Burgsteinfurt 
hier: Rechtsverbindlichkeit 
 
Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 28.03.2023 aufgrund der §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666) und des § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2018, zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 14.09.2021 (GV NRW S. 1086), die Änderung der bestehenden 
Gestaltungssatzung beschlossen: 
 
„Der Rat der Kreisstadt Steinfurt beschließt die Änderung des § 9 „Antennenanlagen – 
Solaranlagen“ der Gestaltungssatzung „Historischer Stadtkern Burgsteinfurt“ vom 1. März 2002. In 
zwei Jahren erfolgt eine Evaluierung hinsichtlich der installierten Solaranlagen im Historischen 
Stadtkern Burgsteinfurts. Der § 9 hat nunmehr folgenden Wortlaut: 
 
§ 9 Antennenanlagen und Solaranlagen 

(1) Je Gebäude ist nur eine Rundfunk-, Fernseh- bzw. Satellitenanlage zulässig. 
Satellitenanlagen sind nur zulässig, wenn keine anderen technischen Möglichkeiten 
(Kabelfernsehen, Internet/Glasfaser) bestehen. 
Ihre Größe und Farbgebung ist dem jeweiligen Gebäude anzupassen. 
Antennenanlagen sind dem öffentlichen Straßenraum abgewandt anzubringen, sofern dies 
empfangstechnisch möglich ist.  
 

(2) Solaranlagen auf Dachflächen sind zulässig. 
 

(3) Solaranlagen auf Dachflächen, die vom öffentlichen Raum einsehbar sind, sind zulässig, 
wenn sich diese harmonisch in die Gesamtarchitektur des Gebäudes sowie in die 
Umgebung einfügen. Hierzu sind Solaranlagen parallel und symmetrisch zur Dachfläche 
als zusammenhängende Fläche anzuordnen. Die Solaranlage darf nicht durch 
Dachgauben, Dacheinschnitte und Dachflächenfenster unterbrochen werden. 
 

Solaranlagen müssen jeweils 0,50m (mindestens eine Ziegelhöhe bzw. -breite) Abstand 
von der Traufe, vom First, vom Ortgang und vom Giebel einhalten sowie einen Abstand von 
mind. einer Pfannenreihe zu Dachaufbauten (Gauben, Zwerchhäuser, Dachflächenfenster, 
Gauben, Dacheinschnitten) aufweisen. 
 

Die Anbringung von Solarmodulen an Fassaden von Gebäuden ist unzulässig.  
 

(4) Für Solaranlagen innerhalb des Geltungsbereiches dieser Gestaltungssatzung ist die 
Installation der Anlage lediglich anzuzeigen, sofern die Vorgaben des Absatzes 2 bzw. 3 
eingehalten werden. Die Anzeige hat spätestens 1 Monat vor Installation zu erfolgen. 
Abweichend hiervon ist bei Baudenkmälern innerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Gestaltungssatzung vor Installation der Solaranlage(n) die denkmalrechtliche Erlaubnis bei 
der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Steinfurt einzuholen.  

(5) Bei Nichteinhaltung der zuvor beschriebenen Vorgaben für Solaranlagen kann die Stadt 
Steinfurt den Rückbau der jeweiligen Solaranlagen bzw. die Änderung der Solaranlagen 
entsprechend der Vorgaben verlangen. Auf § 15 dieser Satzung wird verwiesen.“ 
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Es wird darauf hingewiesen,  
 
dass gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom  
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen 
diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, 
 
es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 
c) der/die Bürgermeister/in hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Steinfurt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Übereinstimmungsbestätigung:  
Gemäß § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates vom 28.03.2023 
übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) BekanntmVO verfahren worden ist.  

Bekanntmachungsanordnung:  
Gemäß § 2 (4) BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung hiermit angeordnet. 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 28.03.2017 
(Abl. 09/2017, S. 60 - 69), in der zuletzt geänderten Fassung und des § 7 (4) sowie des § 4 (4) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 
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Steinfurt, 30.03.2023 

Kreisstadt Steinfurt 
Die Bürgermeisterin 
Az.: III/61/sb 

 
gez. Bögel-Hoyer 
Bürgermeisterin 
 
 
 


